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Erwägungen

E. 1
Mit Urteil vom 12. November 2025 sprach das Obergericht des Kantons Aargau den
Beschwerdeführer des Betruges schuldig. Es bestrafte ihn mit einer bedingt ausgefällten
Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je Fr. 30.-- und einer Verbindungsbusse von Fr. 700.--.
Im Weiteren verpflichtet es den Beschwerdeführer, dem Privatkläger Schadenersatz im
Betrag von Fr. 7'000.-- nebst Zins zu 5 % seit dem 14. November 2022 zu bezahlen.

E. 2
Der Beschwerdeführer wendet sich an das Bundesgericht. Mit seiner Beschwerde vom 23.
Dezember 2025 beantragt er, das Urteil des Obergerichts des Kantons Aargau vom 24.
November 2025 (recte 12. November 2025) sei aufzuheben und er sei vom Vorwurf des
Betruges freizusprechen. Evenutaliter sei die Sache zur neuen Beurteilung an die
Vorinstanz zurückzuweisen. Es sei ihm die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren.
Eventualiter sei vorab und separat über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege zu
entscheiden. Der Zivilanspruch sei auf den Zivilweg zu verweisen.

Zur "Begründung" bringt er vor, der angefochtene Entscheid verletze die
Unschuldsvermutung ( Art. 10 Abs. 1 StPO ), den Grundsatz in dubio pro reo und das
Willkürverbot ( Art. 9 BV ). Damit einhergehend stellt er die fristgerechte Nachreichung
einer ausführlichen Begründung in Aussicht.

E. 3
Gemäss Art. 42 Abs. 1 und 2 BGG haben Rechtsschriften die Begehren und deren
Begründung zu enthalten; in der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern
der angefochtene Akt schweizerisches Recht ( Art. 95 BGG ) verletzt. Hinsichtlich der
Verletzung von Grundrechten einschliesslich der Anfechtung des Sachverhalts wegen
Willkür bestehen qualifizierte Begründungsanforderungen ( Art. 106 Abs. 2 BGG ).

E. 4
Gemäss der Sendungsverfolgung der Post wurde dem Beschwerdeführer das Urteil des
Obergerichts des Kantons Aargau vom 12. November 2025 am 2. Dezember 2025
zugestellt. Die 30-tägige Beschwerdefrist endete damit am 19. Januar 2026 (Art. 100 Abs. 1
i.V.m. Art. 46 Abs. 1 lit. c BGG ). Innert dieser Frist hat der Beschwerdeführer entgegen
seiner Ankündigung keine weiterführende Begründung nachgereicht. Die in seiner
Beschwerde vom 23. Dezember 2025 lediglich enumerierten Rechtsverletzungen genügen
den Formerfordernissen gemäss Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG offensichtlich
nicht. Auf die Beschwerde ist folglich mangels einer tauglichen Begründung im Verfahren
nach Art. 108 BGG nicht einzutreten.

E. 5



Auf eine Kostenauflage kann ausnahmsweise verzichtet werden ( Art. 66 Abs. 1 BGG ).
Das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege wird damit gegenstandslos.
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